
Generalstaatsanwalts, des Ministers des 
Innern und des Ministers der Justiz, die 
nach dem VIII. Parteitag der SED beschlos
sen worden sind.38 Sie sollen erreichen, daß 
sich die Organe der Strafrechtspflege in 
ihrer prozessualen Tätigkeit darauf kon
zentrieren, die dem Verfahren gestellten 
Aufgaben in hoher Qualität und bei ratio
nellem Kräfteeinsatz zu erfüllen.

Besonders hervorzuheben ist die Forde
rung des Gesetzes nach beschleunigter 
'Durchführung des Strafverfahrens. Es wäre 
jedoch verfehlt, diese Forderung vornehm
lich, oder sogar allein aus den Bedürfnissen 
der Prozeßökonomie abzuleiten. Der Zeit
faktor spielt für die gesamte Kriminalitäts
vorbeugung und -bekämpfung eine ent
scheidende Rolle.- Das wird sowohl im 
Gesetz als auch in der strafrechtswissen
schaftlichen und kriminalistischen^ Litera
tur immer wieder hervorgehoben (§§ 2, 21). 
Dafür gibt es mehrere Gründe:
a) Der Schutz der Gesellschaft und ihrer 

Bürger vor Straftaten erfordert ganz 
unmittelbar die beschleunigte Aufklä
rung von Straftaten sowie die Feststel
lung und Überführung des Täters. Nicht 
selten setzt der unbekannt gebliebene 
Täter seine Straftaten fort oder begeht 
sogar schwerere Straftaten. Die Tat
sache, daß der Täter nicht zur Verant
wortung gezogen wurde, stimuliert 
labile Menschen, Straftaten zu begehen. 
Sie untergräbt das Vertrauen der 
Bürger zur Justiz und damit eine 
wesentliche Grundlage für eine erfolg
reiche Kriminalitätsbekämpfung.. Allge
mein anerkannt ist der Satz, daß eine 
Strafe um so besser ihre Aufgabe 
erfüllt, je schneller sie der Straftat auf 
dem Fuße folgt.

b) Die Beschleunigung des Strafverfahrens 
ist auch für die Aufklärung der Straftat 
selbst von größter Bedeutung. Die Un
tersuchung des Geschehens, die Feststel
lung der Wahrheit hängen weitgehend 
davon ab, wie schnell das Verfahren 
durchgeführt wird. Zeitablauf verwischt 
Spuren und läßt dem Täter die Möglich
keit, die Beweisführung zu erschweren.

c) Schließlich bildet die schnelle Verfah
rensdurchführung auch eine wichtige 
Garantie für die Wahrung der Rechte 
des Beschuldigten und Angeklagten

sowie anderer Verfahrensbeteiligter. So 
verkürzt sie die Anwendung strafpro
zessualer Zwangsmaßnahmen, z. B. der 
Untersuchungshaft, und die Zeit bis zur 
endgültigen Entscheidung über die 
Strafsache. Sie ermöglicht eine rasche 
Entscheidung über die Wiedergutma
chung des dem Geschädigten zugefügten 
Schadens usw.39

Das Gesetz orientiert deshalb vor allem 
in Verfahren; in denen die Untersuchungs
haft angewandt wird, sowie in Jugend
strafsachen auf eine beschleunigte Verfah
rensdurchführung. Es enthält z. B. konkrete 
Fristen für die Ermittlungen und das 
gerichtliche Hauptverfahren sowie Bestim
mungen über das beschleunigte Verfahren 
als besondere Verfahrensart. So wichtig die 
beschleunigte Verfahrensdurchführung ist, 
so darf die Beschleunigung niemals zum 
Selbstzweck werden, darf die Beziehung zu 
den Aufgaben des Strafverfahrens insge
samt nicht verlorengehen. Die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Beschleunigung 
des Verfahrens stehen nicht isoliert neben 
denjenigen, die ebenfalls auf größtmögliche 
Garantie für die Wahrheitsfeststellung, die 
richtige Anwendung des Strafrechts und 
die erzieherische Wirksamkeit des Straf
verfahrens, also auf seine hohe Qualität 
gerichtet sind, z. B. die Unmittelbarkeit der 
gerichtlichen Beweisaufnahme, die Mitwir
kung der Bürger, die Öffentlichkeit der 
gerichtlichen Hauptverhandlung, das Recht 
auf Verteidigung usw.

Mit diesen Bemerkungen wird noch ein
mal der wechselseitige Zusammenhang 
aller hier dargestellten Grundsätze des 
Strafverfahrens betont. In ihrer Gesamt
heit widerspiegeln diese Grundsätze das 
Wesen des Strafverfahrens in der DDR,

38 Vgl. Beschluß des Präsidiums des Obersten 
Gerichts zur höheren Wirksamkeit des 
Strafverfahrens vom 7. % 1973, Neue Justiz, 
1973/5, Beilage 1 sowie Beschlüsse . des 
Obersten Gerichts zu konkreten Bereichen 
der Rechtsprechung, z. B. „Beschluß des 
Präsidiums des Obersten Gerichts zur 
Rechtsprechung auf dem Gebiete des Ge- 
sundheits-, Arbeits- und Brandschutzes 
vom 13.9.1978“, Neue Justiz, 1978/10, 
S. 448.

39 Vgl. A. R. Ratinow, Forensische Psycho
logie für Untersuchungsführer, Berlin 1970.
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